
Arbeitsunfälle
 Erleidet der*die Arbeitnehmer*in während der 

Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder von der 
Arbeit nach Hause einen Unfall, muss der Arbeit- 
geber innerhalb von drei Tagen diesen Un-
fall beim gesetzlichen Unfallversicherungsträ-
ger  (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse) 
 anzeigen

 Der Unfallversicherungsträger prüft, ob ein 
Arbeitsunfall vorliegt, welche Leistungen dem 
Verunfallten zustehen und ob ggf. eine Renten-
leistung in Betracht kommt

 Leistungen können unter anderem auch 
Selbstständige, Arbeitslose, Schüler*innen, 
Student*innen, Ehrenamtliche sowie Pflege-
personen geltend machen.

Was muss der*die Verunfallte nach 
einem Arbeitsunfall tun?
 Aufsuchen eines Durchgangsarztes

 Schilderung des genauen Unfallherganges, 
welcher detailliert schriftlich zu erfassen ist

 der Unfallversicherungsträger darf den*die 
Verunfallte*n an eine*n Spezialist*in verwei-
sen, in der Regel eine berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik

 zur Begutachtung der Unfallfolgen nennt der 
Unfallversicherungsträger Ärzt*innen zur 
Auswahl, der*die Verunfallte kann auch in 
Absprache mit seinem*ihrer behandelnden 
Ärzt*in eine*n Gutachter*in benennen

 Spätfolgen aus dem Unfall kann der*die Ver-
unfallte beim Unfallversicherungsträger geltend 
machen. Spätfolgen können dem Durchgangs-
arzt oder dem Unfallversicherungsträger gemel-
det werden 

INFORMATIONEN ZU LEISTUNGSANSPRÜCHEN 
BEI ARBEITSUNFÄLLEN UND BERUFSKRANKHEITEN

Welche Leistungen stehen dem*der 
 Verunfallte*n zu?

 Heilbehandlungen inkl. Heil- und Hilfsmittel: 
ärztliche (Erst-)Versorgung, Arznei-, Verbands-, 
Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege, 
Behandlung in (Unfall-)Krankenhäusern und 
Rehaeinrichtungen, Leistungen zur medizini-
schen Reha, Pflegeleistungen

 Rehaleistungen: Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft

 Verletztengeld: sechs Wochen Lohnfortzahlung 
durch den Arbeitgeber, danach in der Regel 
72 Wochen Verletztengeld durch den Unfall-
versicherungsträger 

 Übergangsgeld: während einer Rehamaßnah-
me bei weiterer Arbeitsunfähigkeit 

 Verletztenrente: wenn durch den Arbeitsunfall 
die Erwerbsfähigkeit über die 26. Woche nach 
dem Arbeitsunfall gemindert ist. Dies wird in 
der Regel durch eine Begutachtung festge-
stellt, die Erwerbsminderung muss mindestens 
20 von 100 Prozent betragen 

 Hinterbliebenenrente: wenn der Arbeitsunfall 
den Tod zur Folge hat

 Beihilfen und Abfindungen 

Berufskrankheiten
 Wenn am Arbeitsplatz eine gesundheits-

schädliche Umgebung herrscht, gesundheits-
schädliche Tätigkeiten erforderlich sind oder 
gesundheitsschädliche Stoffe auf den Körper 
einwirken (z. B. Chemikalien, Druck, Vibra-
tionen, Tragen schwerer Lasten, Lärm, Staub 
etc.) kann eine Erkrankung als Berufskrankheit 
anerkannt werden

GESETZLICHE 
UNFALLVERSICHERUNG



 Folgende Voraussetzungen müssen dafür 
 gegeben sein:

 - die gesundheitsschädlichen Einwirkungen  
 bestehen oder bestanden am Arbeitsplatz 

 - die Erkrankung ist in der Liste der Berufs- 
 krankheiten erfasst 

 - zwischen der beruflichen Tätigkeit, den 
 dortigen Einwirkungen und dem Entstehen 
 der Erkrankung besteht ein ursächlicher 
 Zusammenhang  

Wie erfolgt die Anerkennung einer 
 Berufskrankheit?
 Der Verdacht auf eine Berufskrankheit muss 

durch eine*n Ärzt*in, den Arbeitgeber oder 
von dem*der Arbeitnehmer*in selbst beim ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger angezeigt 
werden. Dies kann auch formlos erfolgen 

 Der Unfallversicherungsträger ermittelt anhand 
der Arbeitsvorgeschichte die Gefährdung am 
Arbeitsplatz, das heißt, ob die Erkrankung 
durch diese Gefährdung hervorgerufen wurde 

 Klärung der Krankheitsvorgeschichte anhand 
eines Fragebogens und Einholung eines Sach-
verständigengutachtens durch den Unfallver-
sicherungsträger 

 Bei Anerkennung einer Berufskrankheit besteht 
Anspruch auf die Leistungen, die unter der 
Rubrik Arbeitsunfall genannt werden

 Zusätzlich besteht Anspruch auf vorbeugende 
Leistungen am Arbeitsplatz, z. B. das Anbrin-
gen von Schutzvorrichtungen, Schutzausrüstun-
gen. Wenn das nicht möglich ist, wird der*die 
Arbeitnehmer*in vom Unfallversicherungsträger 
aufgerufen, die ausgeübte Tätigkeit zu unter-
lassen. Der Unfallversicherungsträger leistet 
in diesem Fall bei entstandenen Lohnausfällen 
bzw. Einkommenseinbußen einen finanziellen 
Ausgleich

Haben Sie weitere Fragen, dann melden Sie sich bei uns. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V. 
Linienstraße 131, 10115 Berlin

Telefon: 030 / 864910 -11, 
E-Mail: sr.berlin.brandenburg@vdk.de 
www.vdk.de/bb

Stand: Oktober 2023

Miglied werden!

Verfahren gegen die Berufsgenossenschaften 

und Unfallkassen dauern in der Regel be-

sonders lange. Im Gegensatz zu anderen 

Bereichen des Sozialrechts muss der*die 

Versicherte seine*ihre Ansprüche nicht nur 

darlegen, sondern nachweisen. Daher ist die 

Erfolgsquote bei Verfahren mit den Berufsge-

nossenschaften und Unfallkassen geringer als 

bei den anderen Bereichen des Sozialrechts.  

HINWEIS


